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§ 18 T-HG Begriffsbestimmungen
 T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

(1) Die Hilfe zur Betreuung umfasst zur Deckung des Betreuungsbedarfes erforderliche Maßnahmen, wozu

insbesondere solche zur Überwindung altersbedingter Schwierigkeiten zählen.

(2) Die Hilfe zur Pflege umfasst zur Deckung des Pflegebedarfes erforderliche Maßnahmen.

(3) Betreuungsbedürftig ist, wer insbesondere infolge altersbedingter Beeinträchtigungen, die mit dem im Alter

fortschreitenden Abbau der körperlichen Funktionen oder geistigen Fähigkeiten zusammenhängen, der Betreuung

bedarf und P7egegeld höchstens der Stufe 2 nach den bundesrechtlichen Vorschriften bezieht. Bei einem

voraussichtlich weniger als sechs Monate andauernden Betreuungsbedarf entfällt die Voraussetzung des

Pflegegeldbezuges.

(4) P7egebedürftig ist, wer infolge einer Krankheit oder eines Gebrechens der P7ege bedarf und P7egegeld zumindest

der Stufe 3 nach den bundesrechtlichen Vorschriften bezieht. Bei einem voraussichtlich weniger als sechs Monate

andauernden Pflegebedarf entfällt die Voraussetzung des Pflegegeldbezuges.

(5) In einer Notlage be=ndet sich, wer seinen notwendigen Betreuungs- oder P7egebedarf nicht oder nicht in

ausreichendem Ausmaß aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter decken kann.

(6) Das Einkommen umfasst alle Einkünfte, die dem Hilfesuchenden zufließen.
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